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Einführung bautechnischer Regelungen 
für den Straßenbau in Brandenburg 

Brücken- und Ingenieurbau; 
Überwachung und Prüfung 

Leitfaden „Objektbezogene Schadensanalyse“ 

Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur 
und Raumordnung 

Abteilung 5, Nr. 15/2004 - Brücken- und Ingenieurbau 
Vom 12. November 2004 

Der Runderlass richtet sich an die 

- Straßenbaubehörden des Landes Brandenburg 
- Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden des Landes 

Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2004 
vom 24. Juni 2004  hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Wohnungswesen den Leitfaden „Objektbezogene Scha
densanalyse“ bekannt gegeben. Die Anwendung bezieht sich auf 
objektbezogene Schadensanalysen im Rahmen des Bauwerks-
Management-Systems. 

Hiermit wird der Leitfaden „Objektbezogene Schadensanalyse“ 
für den Bereich der Bundesfern- und Landesstraßen eingeführt. 

Für den Bereich der Kreis- und Gemeindestraßen wird die An
wendung empfohlen. 

Das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2004 wurde 
im Verkehrsblatt, Heft 14/2004 vom  31. Juli 2004 veröffentlicht. 

Dienstwohnungsvorschriften (DWV)/ 
Landesmietwohnungen 

Entgelt bei Anschluss der Heizung an dienstliche 
Versorgungsleitungen 

(§ 26 Abs. 3 Satz 2 DWV) 

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen 
- 45.5 - 1104-41.2 

Vom 22. Oktober 2004 

Beigefügtes Rundschreiben des Bundesministeriums der Finan
zen vom 18. Oktober 2004 zur Anwendung der Dienstwoh
nungsvorschriften mit der Neufestsetzung der Entgelte für den 
Wärmeverbrauch vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 wird mit 
der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung übersandt. 

Ferner wird gebeten, die in dem Rundschreiben auch für 
Bundesmietwohnungen enthaltenen Regelungen ebenfalls für 
Landesmietwohnungen, die an dienstliche Versorgungsleitun
gen angeschlossen sind, entsprechend anzuwenden. 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden gebeten, ent
sprechend zu verfahren. 

Anlage zum Rundschreiben des 
Ministeriums der Finanzen vom 22. Oktober 2004 

- 45.5 - 1104-41.2 

Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen 

vom 18. Oktober 2004 - Z B 1 - P 1532 - 14/04 

Betreff:	 Dienstwohnungsvorschriften (DWV); 
Entgelt bei Anschluss der Heizung an dienstliche Ver
sorgungsleitungen 
(§ 26 Abs. 3 Satz 2 DWV) 

Bezug:	 Rundschreiben/-erlass vom 9. Oktober 2003 - Z B 1 
P 1532 - 6/03 

Aufgrund des § 26 Abs. 3 Satz 2 der Dienstwohnungsvorschrif
ten vom 16. Februar 1970 in der Fassung vom 13. Juli 1989 set
ze ich für den Abrechnungszeitraum vom 1. Juli 2003 bis 
30. Juni 2004 die zur endgültigen Berechnung des Entgelts 
maßgebenden Beträge wie folgt fest: 

Energieträger € 

Heizöl, Abwärme 
§ 26 Abs. 1 Satz 2 DWV 7,38 
Gas 8,02 
Fernheizung, schweres Heizöl, 
feste Brennstoffe 8,52 

Aus Gründen der Gleichbehandlung bitte ich, diese Entgelte 
auch bei Bundesmietwohnungen, die an dienstliche Versor
gungsleitungen angeschlossen sind, im Rahmen der Nrn. 29 und 
30 der Mietwohnungsvorschriften und der mietvertraglichen 
Vereinbarungen (siehe Nr. 3 Abs. 5 Ziffer 3 Buchstabe e der All
gemeinen Vertragsbestimmungen für Bundesmietwohnungen) 
entsprechend anzuwenden. 
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Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2004 
- Landeshaushalt 

Runderlass des Ministeriums der Finanzen 
Vom 18. November 2004 

Für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2004 wird be
stimmt, soweit erforderlich im Einvernehmen mit dem Landes
rechnungshof: 

1	 Annahme von Kassenanordnungen 

1.1	 Allgemeine Regelungen 

1.1.1	 Kassenanordnungen für das Haushaltsjahr 2004 sind 
von der Landeshauptkasse sowie der Landesjustizkasse 
bis zum 22. Dezember 2004 anzunehmen. 

1.1.2	 Annahmeanordnungen zur Auflösung von Verwahrun
gen können bis zum 13. Januar 2005 von den Kassen 
angenommen werden. 

1.1.3	 Titelverwechslungen, die nicht rechtzeitig erkannt wur
den, können noch bis zum 13. Januar 2005 durch 
Umbuchungen berichtigt werden. Zur Ermittlung gege
benenfalls noch erforderlicher Korrekturbuchungen 
werden den nicht im HKR-Verfahren bewirtschaftenden 
Stellen entsprechende Buchungslisten für den Monat 
Dezember 2004 per 03.01.2005 durch die Landeshaupt
kasse zur Verfügung gestellt. 

1.2	 Ausnahmen 

1.2.1	 Unterlagen zu allgemeinen Zahlungsanordnungen zum 
Kassenverfahren der taggleichen Zahlbarmachung sind 
bis zum 29. Dezember 2004 von der Landeshauptkasse 
anzunehmen. 

1.2.2	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Ge
währleistung der Liquidität des Landes sind bis zum 
30. Dezember 2004 von der Landeshauptkasse anzu
nehmen. 

1.2.3	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Abliefe
rung der Bundesanteile gemäß Bundesausbildungsförde
rungsgesetz (BAföG) sind bis zum 10. Januar 2005 von 
der Landeshauptkasse anzunehmen. Bei Ablieferungen 
an den Bund für das Haushaltsjahr 2004 hat die Kasse 
die Annahmeanordnungen an Einzahlungen bis zum Bu
chungstag 17.12.2004 anzunehmen und zu buchen. 

1.2.4	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Ab
wicklung des Telefonprovidervertrages mit der Deut
schen Telekom sind bis zum 13. Januar 2005 von der 
Landeshauptkasse anzunehmen. 

1.2.5	 Kassenanordnungen zur Übertragung der nicht in An
spruch genommenen Mittel der Ausgleichsabgabe nach 
dem Schwerbehindertengesetz in das neue Haushalts
jahr (Kapitel 07 060 Titel 919 70) sind bis zum 21. Ja
nuar 2005 von der Landeshauptkasse anzunehmen. 

1.2.6	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Bil
dung von Rücklagen gemäß § 6 Abs. 2 des Haushaltsge
setzes 2004 (HG 2004) - für Ausgaben der Titelgrup
pe 99 für den Landtag, den Landesrechnungshof und das 
Verfassungsgericht - sind bis zum 24. Januar 2005 von 
der Landeshauptkasse anzunehmen. 

1.2.7	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Bil
dung der unter 5.3 genannten Rücklagen sind bis zum 
10. Februar 2005 von der Landeshauptkasse anzuneh
men. 

1.2.8	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Um
satzsteuervoranmeldung der Ämter für Forstwirtschaft 
an die zuständigen Finanzämter sind bis zum 10. Janu
ar 2005 von der Landeshauptkasse anzunehmen. 

1.2.9	 Kassenanordnungen im Zusammenhang mit der Zah
lung des Wohngeldes gemäß Wohngeldgesetz (Kapi
tel 11 060 Titel 681 00) sind bis zum 23. Dezember 
2004 von der Landeshauptkasse anzunehmen. 

1.2.10	 Über die vorgenannten Termine hinaus sind Auszahlun
gen nur in absolut unabweisbaren Ausnahmefällen mög
lich. Hierfür ist ein schriftlicher, von der jeweiligen Haus
leitung des jeweiligen Ministeriums gezeichneter Antrag 
an die Leitung des Ministeriums der Finanzen zu richten. 

1.3	 Form der Einreichung der Kassenanordnungen 

1.3.1	 Die genannten Termine beziehen sich auf den Eingang 
der Kassenanordnungen als Datensatz und - in den be
sonders geregelten beziehungsweise zugelassenen Fäl
len - in Papierform. 

1.3.2	 Die Kassenanordnungen für die oben geregelten sowie 
für sonstige unabweisbare Ausnahmen (Nummer 1.2 des 
Erlasses) sind der jeweiligen Kasse sowohl als Datensatz 
und zusätzlich generell beleghaft (Kassenanordnung 
in Kopie) einzureichen. 

1.4	 Übernahme der offenen Sollstellungen im HKR-Ver-
fahren 

Für Bewirtschafter, die im HKR-Verfahren arbeiten, er
geht eine gesonderte Regelung zur Übernahme der offe
nen Sollstellungen in das Haushaltsjahr 2005. Die Lis
ten über nicht realisierte Einnahmen werden diesen Be
wirtschaftern durch die Kasse in doppelter Ausführung 
zu Kontrollzwecken zur Verfügung gestellt. Sie sind mit 
einem Erledigungsvermerk betreffs Maßnahmen gemäß 
§ 59 der Landeshaushaltsordnung (LHO) zu versehen. 
Je eine Ausführung der Listen ist an die Kasse zurück
zusenden. Die andere Ausführung ist in der Dienststelle 
für Prüfungszwecke vorzuhalten. 

1.5	 Übernahme der offenen Sollstellungen im manuellen 
Verfahren 

1.5.1	 Die Landeshauptkasse gibt den anordnenden Stellen, 
die nicht im HKR-Verfahren mitwirken, unerledigte An
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nahmeanordnungen ab dem 17. Januar 2005 zurück.

Den Annahmeanordnungen sind Listen in zweifacher

Ausfertigung über nicht realisierte Einnahmen (offene

Sollstellungen) beigefügt.


4	 Vorlage der Abschlussnachweisungen 

4.1	 Die Abschlussnachweisungen liegen der Landeshaupt
kasse vor 

1.5.2	 Die Annahmeanordnungen nach Nummer 1.5.1 sind 
durch die anordnenden Stellen neu für das Haushaltsjahr 
2005 zu erstellen und den Kassen bis spätestens zum 

4.1.1	 in Form einer kumulierten Sachbuchdatei (per 
03.01.2005) am 4. Januar 2005, die Abschlussnach
weisungen der Landesjustizkasse in Form einer kumu

29. Januar 2005 zu übergeben. In der HÜL-E für 2004

ist ein Vermerk der Übernahme in das Haushaltsjahr

2005 anzubringen. 


lierten Sachbuchdatei zur Erstellung der Landesbuch
führung für den Monatsabschluss Dezember 2004 (per 
03.01.2005) am 3. Januar 2005, 

1.5.3	 Bei Annahmeanordnungen, die im neuen Haushaltsjahr 4.1.2 per Buchungsschluss 14. Januar 2005 (siehe Nummer 3) 

nicht wieder den Kassen zugeleitet werden, sind die am 17. Januar 2005 

Kassen zu unterrichten, ob Maßnahmen nach § 59 LHO 
eingeleitet wurden. Die entsprechend Nummer 1.5.1 4.1.3 sowie für den Haushaltsvollzug 2004 (per 10.02.2005) 

übergebenen Listen über offene Sollstellungen sind am 11. Februar 2005.


nach Anbringen der Erledigungsvermerke (§ 59 LHO)

vom Anordnungsbefugten zu unterschreiben und der je

weiligen Kasse zusammen mit den neu erstellten Kas

senanordnungen bis zum oben genannten Termin zu

übergeben. Eine Ausfertigung der Listen mit Erledi-


4.2	 Der Jahresabschluss für die Erhebungsstellen der Fi
nanzämter, der durch das Technische Finanzamt Cottbus 
am 30. Dezember 2004 erstellt wird, beinhaltet sämtli
ches Beleggut, das den Kassenbestand bis zum 29. De

gungsvermerken betreffs Maßnahmen gemäß § 59 LHO zember 2004 dokumentiert (siehe Nummer 2.2). Die 

ist in der Dienststelle für Prüfungszwecke vorzuhalten. Termine der Abteilung 3 des Ministeriums der Finanzen 
sind zu beachten. 

2 Letzter Zahlungstag 5 Bildung der Rücklagen 

2.1 Für die Landeshauptkasse und die Landesjustizkasse ist 
der 30. Dezember 2004 der letzte Auszahlungstag für 
das Haushaltsjahr 2004 sowie der 14. Januar 2005 ge
mäß § 72 Abs. 3 LHO der letzte Einzahlungstag für das 
Haushaltsjahr 2004. 

5.1 Die für die Berechnung der Rücklagen erforderlichen 
Buchführungsergebnisse werden den Dienststellen 
durch die Landeshauptkasse unmittelbar nach Ab
schluss der Bücher per 14. Januar 2005 zum 17. Januar 
2005 zur Verfügung gestellt (Ausdruck der Buchfüh-

2.2 Für alle Erhebungsstellen der Finanzämter ist der 
rungsstände - Versendung per Fax oder E-Mail). 

29. Dezember 2004 der letzte Zahlungstag für das 
Haushaltsjahr 2004. 

5.2 Entsprechend Nummer 1.2.6 des Erlasses sind Kas
senanordnungen im Zusammenhang mit der Bildung 

Alle Kontoauszüge und Zahlungseingänge (Nachwei
sung VZ und Zahlungsmittel) sowie unklare Fälle der 
EZÜ-Listen, die im Finanzamt am 29.12.2004 bis 
12 Uhr vorliegen, sind zur Buchung für das Haushalts-

der Rücklagen gemäß § 6 Abs. 2 HG 2004 für Ausga
ben der Titelgruppe 99 nur für den Landtag, den Lan
desrechnungshof und das Verfassungsgericht bis zum 
24. Januar 2005 bei der Landeshauptkasse einzurei
chen. 

jahr 2004 anzuweisen und bis zum Tagesbuchungs
schnitt von der ADVST erfassen zu lassen. 5.3 Die Bildung der Rücklagen 

2.3 Abweichend von Nummer 2.1 ist gemäß § 72 Abs. 6 - gemäß § 5 Abs. 2 und 4 beziehungsweise § 6 Abs. 1 
LHO für Kapitel 06 050 Titel 119 50, Titel 119 51 sowie und 3 HG 2004 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 des Ge-
Titel 119 52 (BAföG) der 16. Dezember 2004 (Datum setzes über finanzpolitische Leitlinien und Vorgaben 
Kontoauszug) der letzte Einzahlungstag für das Haus- (Artikel 1 des Haushaltssicherungsgesetzes 2003 
haltsjahr 2004. HSichG 2003, GVBl. I S. 194), 

- in Verbindung mit der Umsetzung der Regelungen 
zur Altersteilzeit/zum Sabbatical, 

3 Abschluss der Kassenbücher - gemäß Haushaltsvermerken (Kapitel 03 020 Ti
tel 633 51, Kapitel 05 302, Kapitel 06 100, Kapi-

Die Kassenbücher für das Haushaltsjahr 2004 sind bei tel 10 080) 
der Landeshauptkasse aufgrund der besonderen Mittei
lung des Ministeriums der Finanzen abzuschließen. Da ist durch den Beauftragten für den Haushalt (BdH) der 
bei wird darauf hingewiesen, dass auch bei der Landes zuständigen obersten Landesbehörden beziehungsweise 
hauptkasse alle Buchungen (auch Korrekturbuchungen) des Landtages, des Landesrechnungshofes oder des 
bis auf genehmigte Ausnahmen (u. a. Buchungen der Landesverfassungsgerichts bis zum 24. Januar 2005 
Rücklagen, letzte Kreditbuchung) bis zum 14. Januar beim Ministerium der Finanzen zu beantragen. 
2005 vorzunehmen sind. 
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Die Festsetzung der Rücklagen erfolgt durch das Minis
terium der Finanzen bis zum 4. Februar 2005. 

Entsprechend Nummer 1.2.7 des Erlasses sind Kassen
anordnungen im Zusammenhang mit der Bildung der 
genannten Rücklagen bis zum 10. Februar 2005 bei der 
Landeshauptkasse einzureichen. 

Einzelheiten zur Rücklagenbildung werden in besonde
ren Verwaltungsvorschriften des Ministeriums der Fi
nanzen zum Ende des Jahres geregelt. 

6	 Einnahme- und Ausgabeübersichten,Abschlussergeb-
nisse der Finanzkassen, besondere Nachweisungen 

6.1	 Einnahme- und Ausgabeübersichten 

Die zum Jahresabschluss zu erstellenden Einnahme- und 
Ausgabeübersichten (Titelübersichten) sind nach Einzel
plänen sowie nach Einnahmen und Ausgaben zu trennen. 

6.1.1	 In den Titelübersichten sind die Summen aller Titel auf
zuführen. 

6.1.2	 Die Titelübersichten sind wie folgt zu bescheinigen: 

„Die Titelübersicht wurde auf der Grundlage der in ei
nem automatisierten Buchführungsverfahren gespei
cherten Ergebnisse des Sachbuchs Haushalt erstellt.“ 

6.2	 Abschlussergebnisse der Finanzämter 

Die Abschlussergebnisse der Erhebungsstellen, sichtbar 
in den Abschlussübersichten des IABV-Verfahrens, sind 
der Landeshauptkasse Potsdam durch das Technische 
Finanzamt Cottbus bis zum 4. Januar 2005 vorzulegen. 

Als Anlage zu den Abschlussübersichten ist von den Er
hebungsstellen eine Abschlussnachweisung über die 
Zusammensetzung des Kassenbestandes zu fertigen 
(Anlage 1). Die Abschlussnachweisung ist vom Bear
beiter und vom Sachgebietsleiter Erhebung mit Unter
schrift zu bestätigen und bis zum 28. Januar 2005 an 
die Landeshauptkasse zu übersenden. 

6.3	 Zusammenstellung der Ist-Einnahmen und Ist-Aus-
gaben 

Zur Unterrichtung über das kassenmäßige Ergebnis wird 
den obersten Landesbehörden unmittelbar nach Fertig
stellung eine auf der Grundlage des Sachbuchs Gesamt
haushalt der Landeshauptkasse gefertigte Zusammen
stellung der bei den einzelnen Titeln nachgewiesenen Ist-
Einnahmen und Ist-Ausgaben übersandt. Die Mehr- und 
Mindereinnahmen und -ausgaben sind ausgewiesen. Das 
kassenmäßige Ergebnis wird in Form der monatlichen 
Dateien der Haushaltsinformation bereitgestellt. Diese 
Dateien sind mit „Endgültiger Jahresabschluss“ gekenn
zeichnet. 

6.4	 Nachweisungen über nicht abgewickelte Verwahrun
gen und Vorschüsse 

6.4.1	 Nachstehende Nachweisungen sind der Landeshaupt
kasse bis zum 31. Januar 2005 zuzuleiten: 

6.4.1.1 durch die Erhebungsstellen der Finanzämter beziehungs
weise das Technische Finanzamt Cottbus eine Ausferti
gung der im IABV-Verfahren erstellten Einzelnachwei
sungen über die nicht abgewickelten Verwahrungen und 
Vorschüsse sowie eine Zusammenstellung der nicht 
abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse gemäß 
Anlage 2, 

6.4.1.2 durch die Landesjustizkasse eine Ausfertigung der in ih
rem ADV-Verfahren erstellten Liste der Einzelnachwei
sungen der offenen Verwahrungen und Vorschüsse. 

6.4.2	 Die Landeshauptkasse erstellt ebenfalls eine Liste der 
Einzelnachweisungen der offenen Verwahrungen und 
Vorschüsse aus dem HKR-Verfahren Profiskal (außer be
wirtschaftete Verwahrungen und Vorschüsse). Sie leitet 
dem Ministerium der Finanzen mit den Rechnungsnach
weisungen eine nach Einzelplänen vorgenommene 
Zusammenstellung über die insgesamt bis zum Jahresab
schluss noch nicht abgewickelten Verwahrungen und Vor
schüsse zu. Die Zusammenstellung muss eine Unterschei
dung nach Art der Verwahrungen je Kasse beinhalten. 

6.4.3	 Es wird darauf hingewiesen, 

6.4.3.1 dass es nicht statthaft ist, die verbliebenen Verwahrungen 
und Vorschüsse als solche vor dem Jahresabschluss in die 
Bücher des neuen Haushaltsjahres zu übernehmen, 

6.4.3.2 dass für die Übertragung von Vorschüssen über das 
zweite auf ihre Entstehung folgende Haushaltsjahr hi
naus nach § 60 Abs. 1 LHO die Einwilligung des Minis
teriums der Finanzen erforderlich ist. 

6.5	 Nachweis nicht abgerechneter Abschlagsauszahlungen 

6.5.1	 Gemäß VV Nr. 6 zu § 80 LHO sind die bis zum Jahresab
schluss nicht abgerechneten Abschlagsauszahlungen in 
Nachweisungen zu übernehmen, die den Rechnungs
nachweisungen der Landeshauptkasse zum Jahresab
schluss beizufügen sind. Unter Abschlagsauszahlungen 
sind Teilzahlungen auf geldliche Ansprüche zu verstehen, 
die zwar dem Grunde nach, aber noch nicht endgültig der 
Höhe nach feststehen. Es sind in der Regel Zahlungen auf 
bereits erbrachte Teilleistungen eines Gesamtwerkes oder 
einer Gesamtlieferung (z. B. Reisekosten). Zu den nicht 
abgewickelten Abschlagsauszahlungen zählen auch nicht 
durch eine Jahresabrechnung abgerechnete Zahlungen für 
Gas, Wasser, Abwasser, Strom usw. 

Die VV Nr. 7.1 zu § 80 LHO bleibt hiervon unberührt. 

Durch die Ressorts sind für alle Dienststellen des Ein
zelplans Nachweisungen der offenen Abschlagsauszah
lungen vollständig der Landeshauptkasse bis zum 
31. Januar 2005 zu übersenden. 
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Die Listen sind wie folgt zuzuarbeiten: 

6.5.1.1 Dienststellen, die im HKR-Verfahren arbeiten und bei 
denen die Voraussetzungen gegeben sind, die Listen zu 
offenen Abschlagsauszahlungen aus dem ADV-Verfah-
ren heraus zu erstellen, werden gebeten, gemäß den 
Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 5. Septem
ber 1995 sowie vom 27. September 1995 (beide AZ.: 
28 - H 2007 - 01/95) zu Abschlagsauszahlungen zu ver
fahren. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der aufsum
mierten Liste ist durch den Beauftragten für den Haushalt 
zu bestätigen (Anlage 3 a). Für Dienststellen, die den Kas
sen im HKR-Verfahren zuarbeiten, bei denen jedoch die 
Voraussetzung zur Erstellung der Listen aus dem Verfah
ren nicht gegeben ist, gilt Nummer 6.5.1.2 entsprechend. 

6.5.1.2 Bei manueller Zuarbeit zu den Kassen ist die Liste der 
offenen Abschlagsauszahlungen durch den Bewirtschaf
ter unter Beachtung der VV Nr. 6 zu § 80 LHO manuell 
zu erstellen (Anlage 3 b). Die Vollständigkeit und Rich
tigkeit der aufsummierten Liste sind durch den Beauf
tragten für den Haushalt zu bestätigen. Für die Rech
nungsprüfung sind auch die manuell erstellten Nach
weisungen der bis zum Jahresabschluss nicht abgerech
neten Abschlagsauszahlungen getrennt nach Buchungs
stellen zu erfassen und zu summieren. 

6.5.2	 Fehlanzeige je Dienststelle ist erforderlich. 

6.5.3	 Die Nachweisungen der nicht schlussgerechneten Auf
träge für Baumaßnahmen des Einzelplans 15, der HGr. 7 
und der Bauunterhaltung Titel 519 20 sind im automati
sierten Verfahren des Integrierten Haushaltssystems 
Bau (IHBau) zu führen. 

7 Rechnungsnachweisungen - Aufstellung und Vorlage 

7.1 Die Landeshauptkasse hat für jedes Kapitel eine Rech
nungsnachweisung aufzustellen. VV Nr. 4 zu § 80 LHO 
ist zu beachten. 

7.2 Jede Rechnungsnachweisung ist siebenfach auszuferti
gen. 

7.2.1 Die Landeshauptkasse hat die für den Landesrech
nungshof vorgesehenen fünf Ausfertigungen der von ihr 
aufgestellten Rechnungsnachweisungen unverzüglich 
über das Ministerium der Finanzen dem Landesrech
nungshof zuzuleiten. 

7.2.2 Eine Ausfertigung ist dem Ministerium der Finanzen 
vorzulegen. 

7.2.3 Eine weitere Ausfertigung der Rechnungsnachweisun
gen ist von der Landeshauptkasse den zur Prüfung vor
zulegenden Einzelrechnungen beizufügen. 

8 Aufstellung und Prüfung der Einzelrechnungen 

Die für das Haushaltsjahr 2004 zu legenden Einzelrech
nungen sind bis zum 28. Februar 2005 fertig zu stellen. 
Die rechnungslegenden Kassen und die anderen an der 
Rechnungslegung mitwirkenden Stellen (VV Nr. 2 zu 
§ 80 LHO) halten die Rechnungen zur Anforderung 
durch den Landesrechnungshof bereit. 

9 Haushaltsreste und Vorgriffe 

9.1 Nach § 45 Abs. 2 LHO können bis zur Höhe der bei den 
übertragbaren Ausgaben am Ende des abgelaufenen 
Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommenen Ausga
beermächtigungen mit Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen Ausgabereste gebildet werden. Bei der Bil
dung der Ausgabereste ist die in § 45 Abs. 2 LHO vor
geschriebene zeitliche Begrenzung der Übertragbarkeit 
einzuhalten. Zu beachten sind die VV zu § 45 LHO; hier 
wird besonders auf Nummer 3.2 Satz 2 hingewiesen. Für 
Ausgaben, die der Budgetierung unterliegen, ist eine 
Bildung von Ausgaberesten nicht möglich. 

9.2 Die Bildung von Ausgaberesten darf nur beantragt wer
den, soweit dies bei Anlegung eines strengen Maßstabes 
an eine wirtschaftliche und sparsame Verwaltung not
wendig ist. Sie dienen ausschließlich der Fortführung 
bereits begonnener Maßnahmen. 

9.3 Die BdH der zuständigen Ministerien werden gebeten, 
die Anträge auf zu bildende Ausgabereste und Vorgriffe 
nach dem Vordruck gemäß Anlage 4 a zu berechnen und 
spätestens bis zum 25. Februar 2005 listenmäßig in 
einfacher Ausfertigung nach Vordruck gemäß Anla
ge 4 b beim Ministerium der Finanzen einzureichen. Die 
jeweiligen Anträge sind dabei zusätzlich ausführlich zu 
begründen. 

10 Dokumentation zum Jahresabschluss 

Durch die BdH sind alle eingetretenen Veränderungen 
durch Haushaltswirtschaftsschreiben bei der Ausfüh
rung des Haushaltsplanes 2004 sowie die mit diesem Er
lass geforderten Angaben mit begründenden Unterlagen 
in einer Dokumentation zu erfassen und nachzuweisen. 

11 Beiträge zur Landeshaushaltsrechnung 

Die Beiträge für die Aufstellung der Landeshaushalts
rechnung für das Rechnungsjahr 2004 werden zu einem 
späteren Zeitpunkt angefordert. Den Beiträgen zur 
Haushaltsrechnung sind die Übersichten nach § 85 LHO 
und gegebenenfalls weitere angeforderte Aufstellungen 
beizufügen. 
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noch Anlage 1 

Protokoll KASAB vom: 
Beginn der Anwendung: 

Sachbearbeitung Kassenabschluss (Eingabeschlüssel) 

Bearbeiternummer: 

Daten der Abschlussnachweisung (Finanzamt und Monat): 

Mehreinz. Vormonat: KBV lfd. Monat: 

Einnahmen (KAM): Gesamteinzahlungen: 

Mehrausz. Vormonat: Abl. lfd. Monat: 

Ausgaben (KAM): Gesamtauszahlungen: 

Mehreinzahlung: Mehrauszahlung: 

Verwahrungen: Überwachungsbuch A: 

Vorschüsse: Überwachungsbuch B: 

Mehreinzahlung: Mehrauszahlung: 

Kassensollbestand: Zahlungsmittel: 

Landesbank/Sparkasse: Deutsche Bundesbank: 

Postbank: Sonstige Kreditinstitute: 

Kassen-Ist-Bestand: Kassenüberschuss: 

Kassenfehlbetrag: Kontrollsumme: 

Bergmannsprämie: St. Kohle/Eisenerz: 

Erstattungen Huckepack: 

Bearbeiter SGL-Erhebung 

Durch Umsetzen erzeugte Transferdatei: B 05302012Transfer 

Anzahl der umgesetzten Datensätze: 

Dateivor- und Nachsätze 
Stapelvor- und Nachsätze 

Gesamtzahl der Datensätze: 
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Anlage 2 

Finanzamt	 Ort, Datum 

Nachweis 

über nicht abgewickelte Verwahrungen/Vorschüsse (Nr. 5 VV zu § 80 LHO) 

1.	 Verwahrungen auf Personenkonten 
insgesamt . . . , EUR 

2.	 Verwahrungen auf Interimskonten 
einschließlich Zeitnotverwahrungen 
insgesamt . . . , EUR 

3.	 Vorschüsse 
insgesamt . . . , EUR 

Eine Ausfertigung der im IABV-Verfahren erstellten Einzelnachweisungen über Verwahrungen und Vorschüsse wird vom Techni
schen Finanzamt Cottbus der Landeshauptkasse Potsdam zugeleitet. 

Aufgestellt: Geprüft: 

Bearbeiter/in SGL-Erhebung 
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MdF Anlage 3 a 

Stand: 
Blatt: 

ProFISKAL Liste der offenen Abschlagsauszahlungen 

FlNr BuNr BuchStelle 

Name des Empfängers 

Kassenzeichen 

AO-Betrag  

BuTag 

Summe: 

Anlage 3 b 

Dienststelle Stand: 
Blatt: 

Liste der offenen Abschlagsauszahlungen 
(Nr. 6.4 VV zu § 80 LHO) 

BuchungsstelleLfd. Nr. Tag der Anordnung Empfangsberechtigter Betrag 

Summe: 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit: ____________________________________ 
Beauftragte/r für den Haushalt 
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Anlage 4 a 

Errechnung von Ausgaberesten bzw. Vorgriffen aus 2004 bei übertragbaren Ausgaben (§ 19 LHO) gemäß § 45 Abs. 2 LHO 

Kapitel: Titel:	 Zweckbestimmung: 

I.	 Berechnung der Ausgaben 2004 in EUR 

1.	 Ansatz 2004


zuzüglich

2.	 Ausgaberest 

davon aus 2003

2002


3.	 Verstärkungen 

3.1	 zufließende Einnahmen lt. HV 
3.2	 Mehrausgaben aus einseitiger/gegenseitiger Deckungsfähigkeit 

von Titeln ... lt. HV 

4.	 Umsetzung von Mitteln gemäß § 50 LHO (Zugänge)


Zwischensumme (1)


abzüglich

5.	 Vorgriffe aus 2003 

6.	 Einsparungen bzw. Minderungen 

6.1	 Mindereinnahmen (lt. Haushaltsvermerk) 
6.2	 Einsparungen für Mehrausgaben lt. Haushaltsvermerk 

bei Titel ... 

7.	 Umsetzung von Mitteln an andere Titel gemäß § 50 LHO (Abgänge) 

Zwischensumme (2) 

Zwischensumme (1)

Zwischensumme (2)


Verfügbare Ausgaben 2004 

II. davon ab 

1.	 Istausgabe 2004 

2.	 Inabgangstellung 

3.	 Zu verrechnen gemäß § 37 Abs. 6 Satz 2 LHO zu Lasten 2004 

III. Zu bildender Ausgaberest 

..................... 


+ ..................... 


+ .....................


+ .....................


+ 	.....................


.....................


./. .....................


./. .....................


./. .....................


./. .....................


./. .....................


.....................

./. .....................


.....................


./. .....................


./. .....................


./. .....................


.....................
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Errichtung der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben 

Allgemeine Verfügung des Ministeriums der Justiz 

(4402 - IV.7)


Vom 17. November 2004


Mit Wirkung zum 1. Dezember 2004 wird in Luckau-Duben ei
ne Justizvollzugsanstalt errichtet. Sie trägt die Bezeichnung 

Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben 
Lehmkietenweg 
15926 Luckau-Duben. 

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 

des Landes Brandenburg über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung der Verbesserung 

des Landschaftswasserhaushaltes, von 
kulturbautechnischen Maßnahmen und 

der biologischen Vielfalt im ländlichen Raum 

Vom 10. November 2004 

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage des 
Operationellen Programms Brandenburg 2000 - 2006 
Nr. 1999 DE 16 1 PO 005 Maßnahmeschwerpunkte 4.4.3 
und 5, nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der Verwal
tungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung 
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Ver
besserung des Landschaftswasserhaushaltes und kultur
bautechnischer Maßnahmen sowie zur Verbesserung der 
biologischen Vielfalt, insbesondere in Natura-2000-Ge-
bieten. Durch diese Maßnahmen sollen die Ertragsfähig
keit der Böden, eine effektive Bewirtschaftung der land
wirtschaftlichen Wasserressourcen sowie die biologische 
Vielfalt gesichert beziehungsweise verbessert werden. 

1.2	 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu
wendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent
scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2	 Gegenstand der Förderung 

2.1	 Planungen, Gutachten und Voruntersuchungen in un
mittelbarer Verbindung mit der Projektdurchführung, so
fern sie Voraussetzung für die Durchführung des Vorha
bens sind, sowie Kosten der Maßnahmevorbereitung bis 
zur Entwurfsplanung. 

2.2	 Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung, zum Beispiel Re
naturierung, Vergrößerung der Lauflänge, Anhebung der 
Gewässersohle, Profilverengungen und -aufweitungen, Er
höhung der Rauigkeit, Bepflanzungen, Reaktivierung von 
Altgewässern, Wasserüberleitungen, Rückbau beziehungs
weise Plombierung von künstlichen Gewässern etc. 

2.3	 Maßnahmen an wasserwirtschaftlichen Anlagen in Gewäs
sern II. Ordnung, zum Beispiel Rekonstruktion, Umbau, 
Abriss, Neubau von Stauanlagen und Schöpfwerken etc., 
Fischaufstiegsanlagen an Gewässern I. und II. Ordnung. 

2.4	 Sonstige Maßnahmen, zum Beispiel Plombierung von 
Dränagen, Maßnahmen zur Verminderung von Stoffaus
trägen aus Dränagen in die Gewässer, Errichtung von 
maßnahmebezogenen Grundwassermesssystemen. 

2.5	 Anlage von Schutzpflanzungen und Errichtung sonstiger 
landschaftsverträglicher Anlagen zur Verbesserung der 
natürlichen Produktionsbedingungen des Pflanzenbaus 
sowie zur Verminderung von Stoffausträgen und von Bo
denabtrag, einschließlich einer dreijährigen Entwick
lungspflege. 

2.6	 Neubau und Erweiterung von Anlagen zur Wasserspei
cherung, Grundwasseranhebung und Pumpanlagen zur 
überbetrieblichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Wasserressourcen und von Hochwasserschutzanlagen an 
Gewässern II. Ordnung, einschließlich der notwendigen 
Erstmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege. 

2.7	 Neubau und Erweiterung von  wassersparenden überbe
trieblichen  Bewässerungs- und Frostschutzberegnungs
anlagen von der Wasserentnahme bis zur Übergabestelle 
an das jeweilige einzelbetriebliche Bewässerungsnetz. 

2.8	 Anlage und Wiederherstellung von Landschaftselemen
ten und Biotopen sowie einmalige biotopverbessernde 
Maßnahmen. 

2.9	 Maßnahmen des Artenschutzes, zum Beispiel Anlage von 
Nist-, Brut- und Laichplätzen. 

2.10	 Anlage von Schutz- und Sicherungseinrichtungen, zum 
Beispiel Sperren, Bojenketten, Schutzzäune, Fischotter
schutz und anderes. 

2.11	 Grunderwerb, einschließlich Grunderwerbsnebenkosten, 
sofern er für die Durchführung von Maßnahmen nach 
Nummern 2.8 bis 2.10 zwingend erforderlich ist. 

2.12	 Grunderwerb, ausschließlich zur Zusammenführung von 
Anlageneigentum mit der zugehörigen Funktionalfläche 
bei Maßnahmen nach Nummern 2.2 bis 2.7 an Gewässern 
II. Ordnung.

3	 Zuwendungsempfänger 

3.1	 Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

3.2 	 Zuwendungsempfänger für Maßnahmen nach Num
mern 2.8 bis 2.11 sind auch: 

Natürliche Personen und juristische Personen des privaten 
Rechts. 
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4 	Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Die Maßnahme ist inhaltlich nicht einer anderen Förder
richtlinie zuzuordnen. 

4.2	 Anlagen, die sich nicht im Eigentum des Antragstellers 
befinden, sind nur dann förderfähig, wenn das uneinge
schränkte Verfügungsrecht mindestens für die Dauer der 
Zweckbindungsfrist gemäß Nummer 6.6 vertraglich gesi
chert oder der Zuwendungsempfänger gesetzlich zum Be
trieb der Anlage verpflichtet ist. 

4.3	 Maßnahmen nach Nummern 2.8 bis 2.11 dürfen grund
sätzlich nur außerhalb des Waldes durchgeführt werden. 
Sie haben sich auf Natura-2000-Gebiete, auf sonstige 
nach Brandenburgischem Naturschutzgesetz geschützte 
Flächen und auf Flächen, die dem Aufbau eines Biotop
verbundes dienen, zu beziehen. 

5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

5.1	 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2	 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung 

5.3	 Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung 

5.4	 Höhe der Zuwendung: 

5.4.1 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1 bis 2.12 bis 
zu 75 vom Hundert der förderfähigen Gesamtkosten. 

5.4.2 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.8 bis 2.10 ohne 
Eigenleistungen gemäß Nummer 5.5.4 bis zu 85 vom 
Hundert der förderfähigen Gesamtkosten.1 

5.5	 Bemessungsgrundlage: 

Zuwendungsfähig sind: 

5.5.1 Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen nach der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der je
weils geltenden Fassung. 

5.5.2 Leistungen, die die Wasser- und Bodenverbände mit ihren 
Bauhöfen auf Selbstkostenbasis (inklusive Abschreibung) 
erbringen. 

5.5.3 Bauhaupt- und Baunebenleistungen sowie Kosten für 
Pflanzungen einschließlich einer dreijährigen Entwick
lungspflege bei Vergabe an Fremdunternehmen. 

5.5.4 Bei Maßnahmen nach Nummern 2.8 bis 2.10 Eigenleis
tungen der Zuwendungsempfänger, seiner Angehörigen 
und Arbeitskräfte bis zu 75 vom Hundert des ortsüblichen 
durchschnittlichen Nettolohnes sowie Sachleistungen der 
Zuwendungsempfänger bis zu 75 vom Hundert des 
Marktwertes. 

6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1	 In Veröffentlichungen zur geförderten Maßnahme ist auf 
die Förderung durch die Europäische Union und das Land 
Brandenburg hinzuweisen. 

6.2	 Die Baustellen sind entsprechend den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1159/2000 der Kommission vom 
30. Mai 2000 über die von den Mitgliedstaaten zu treffen
den Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die 
Interventionen der Strukturfonds (ABl. EG Nr. L 130 
S. 30 vom 31. Mai 2000) zu kennzeichnen. 

6.3 	 Über die Bestimmungen der Nummer 7.4 der Allgemei
nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt
förderung (ANBest-P) hinaus ist im außergemeindlichen 
Bereich auch die Europäische Kommission und über die 
Bestimmungen der Nummer 8.2 der Allgemeinen Neben
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
an Gemeinden (ANBest-G) im gemeindlichen Bereich 
die Europäische Union und der Europäische Rechnungs
hof berechtigt, beim Zuwendungsempfänger zu prüfen. 
Sofern Mittel an Dritte weitergeleitet werden dürfen, 
ist dieses Recht auch dem Dritten gegenüber auszube
dingen. 

6.4	 Für Leistungen gemäß den Nummern 5.5.2 und 5.5.4 sind 
zur Erstattung der Kosten entsprechende prüffähige Bele
ge nachzuweisen. 

6.5	 Für alle Maßnahmen mit überwiegend naturschutzfachli
chem Inhalt kann, sofern der Zuwendungsempfänger über 
keine beziehungsweise nicht ausreichende Eigenmittel 
verfügt, der Eigenanteil ganz oder teilweise durch Zahlun
gen von öffentlich-rechtlichen Stiftungen erbracht werden. 

6.6	 Die Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall, dass 

- geförderte Bauten und bauliche Anlagen sowie 
Grundstücke, auf denen Maßnahmen nach dieser 
Richtlinie durchgeführt werden, innerhalb eines Zeit
raumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung, 

- geförderte technische Einrichtungen, Maschinen und 
Geräte innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab 
Lieferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent
sprechend verwendet werden. 

6.7	 Für Maßnahmen, bei denen der Grunderwerb nach Num
mer 2.11 gefördert wird, sind die Naturschutzziele in der 
Regel durch eine  beschränkte persönliche Grunddienst
barkeit grundbuchlich zugunsten des Landes Branden
burg zu sichern. Im Zuge des Erwerbs jedes einzelnen 
Grundstückes sind Erstattungsansprüche in Höhe der be
willigten Mittel zugunsten des Landes Brandenburg 
grundbuchlich zu sichern. 

Fördersatz gilt erst nach Genehmigung durch die Europäische Kommission. 1 



908 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 48 vom 8. Dezember 2004 

7 Antrags- und Bewilligungsverfahren Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen 
zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung sowie 

7.1 Antragsverfahren zur Verbesserung der Tiergesundheit 

Das Antragsformular ist formgebunden in einfacher Aus- Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
fertigung beim örtlich zuständigen Standort des Landes- Umwelt und Verbraucherschutz 
amtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flur- Vom 17. November 2004 
neuordnung einzureichen. Die jeweiligen Standorte be
finden sich in Brieselang, Fürstenwalde/Spree, Neurup
pin, Prenzlau und Luckau. 1 Gegenstand der Beihilfe 

7.2 Bewilligungsverfahren Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4 und 6 des Gesetzes zur Ausführung 
des Tierseuchengesetzes in der Fassung der Bekanntma-

Bewilligungsbehörde ist das  Landesamt für Verbraucher chung vom 17. Dezember 2001 (GVBl. 2002 I S. 14) in Ver
schutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung. bindung mit § 2 der Verordnung zur Durchführung des Ge

setzes zur Ausführung des Tierseuchengesetzes vom 
7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 28. März 1996 (GVBl. II S. 258), geändert durch Verord

nung vom 16. Dezember 1998 (GVBl. 1999 I S. 24), werden 
Die Zahlungsanforderungen sind an das Landesamt für in folgenden Fällen Beihilfen gewährt: 
Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
zu richten. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich im We- 1.1 Probenentnahmen nach Anweisung oder Anordnung des Ve
ge der Erstattung. Zum Mittelabruf hat der Zuwendungs terinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes zur Untersu
empfänger der Bewilligungsbehörde eine Übersicht über chung auf 
die bezahlten Rechnungen einschließlich der Original
rechnungen und Zahlungsbelege vorzulegen. a) Brucellose 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren aa) bei Rindern gemäß § 3 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 2, § 7 
Abs. 1 und § 17 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a und Nr. 3 

Der Verwendungsnachweis ist gegenüber der Bewilli- der Brucellose-Verordnung in der Fassung der Be
gungsbehörde zu erbringen. kanntmachung vom 28. Oktober 1993 (BGBl. I 

S. 1821), 
7.5 Zu beachtende Vorschriften 

bb) bei Schweinen gemäß § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2, §§ 10 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der und 17 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 der Bru-
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der cellose-Verordnung und 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung cc) bei Schafen und Ziegen gemäß § 3 Abs. 3, § 6 
der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 Abs. 2, § 7 Abs. 2, §§ 13 und 17 Abs. 2 Nr. 2 Buch-
der Landeshaushaltsordnung, soweit nicht in der Förder stabe c und Nr. 3 der Brucellose-Verordnung und 
richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind. Über des auf der Grundlage der Richtlinie 91/68/EWG 
die Landeshaushaltsordnung hinaus sind Regelungen auf (ABl. EG Nr. L 46 S. 19) erstellten Stichprobenpla
der Grundlage bestehender und vorbehaltlich noch zu er nes für Deutschland zum Nachweis der Brucellose
lassender einschlägiger Vorschriften der Europäischen freiheit gemäß Entscheidung 93/52/EWG (ABl. EG 
Union für den Strukturfondsförderzeitraum 2000 - 2006 Nr. L 13 S. 14); 
zu beachten. 

b) Enzootische Leukose gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, 
§§ 3a, 7 und 11 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 3 Nr. 2 

8 Geltungsdauer der Rinder-Leukose-Verordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 13. März 1997 (BGBl. I S. 458); 

Die Förderrichtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft 
und gilt bis zum 31. Dezember 2006. c) Bovine-Herpesvirus-Typ-1(BHV1)-Infektionen bei Rin

dern gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, §§ 2a und 9 der 
Mit In-Kraft-Treten dieser Richtlinie wird die Richtlinie BHV1-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasser vom 3. November 2004 (BGBl. I S. 2727); 
haushalts vom 17. Februar 2004 (ABl. S. 152) außer Kraft 
gesetzt. d) Aujeszkysche Krankheit bei Schweinen gemäß §§ 3a, 

10 und 14 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b und Abs. 3 Nr. 2 
Förderanträge, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Richtli- Buchstabe b der Verordnung zum Schutz gegen die Au-
nie eingereicht und bis zum In-Kraft-Treten nicht beschie jeszkysche Krankheit in der Fassung der Bekanntma
den wurden, werden nach dieser Richtlinie behandelt. chung vom 10. November 1997 (BGBl. I S. 2701); 



909 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 48 vom 8. Dezember 2004 

e)	 Schweinepest und Afrikanische Schweinepest, die ge
mäß § 3, § 4 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 11a Abs. 2, § 12 
Abs. 3, § 24 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 3 
der Schweinepest-Verordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 17. Juli 2003 (BGBl. I S. 1496) und 
auf der Grundlage des in der jeweils geltenden Fassung 
durch Entscheidung der Kommission genehmigten 
Plans zur Tilgung der Klassischen Schweinepest in 
Deutschland durchgeführt werden; 

f)	 Maedi/Visna bei Schafen nach Maßgabe einer vom Mi
nisterium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Ver
braucherschutz erlassenen Richtlinie zur Bekämpfung 
der Maedi/Visna und zur Sanierung infizierter Milch
schafbestände; 

g)	 Caprine Arthritis-Encephalitis bei Ziegen nach Maßga
be einer vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz erlassenen Richtlinie 
zur Bekämpfung der Caprinen Arthritis-Encephalitis 
und Sanierung infizierter Ziegenbestände; 

1.2 Untersuchung der Rinder auf Tuberkulose nach Anordnung 
des Amtstierarztes gemäß § 3 Abs. 1, §§ 4, 7a Abs. 1 sowie 
§ 9 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b und c der Tuberkulose-Verord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. März 1997 (BGBl. I S. 462); 

1.3 amtlich angeordnete Impfungen gegen 

a)	 Maul- und Klauenseuche gemäß § 16 der Verordnung 
zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1450) und

b)	 Schweinepest gemäß § 13 Abs. 1 der Schweinepest-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Juli 2003 (BGBl. I S. 1496); 

1.4 für Impfstoff zur Impfung von Rindern gegen BHV1 und für 
die Merzung von BHV1-Reagenten im Rahmen eines amts
tierärztlich bestätigten Planes zur BHV1-Sanierung nach 
Maßgabe des Programms des Landes Brandenburg zur Sa
nierung BHV1-infizierter Rinderbestände, ausgenommen 
in amtlich anerkannt BHV1-freien Beständen; 

1.5 für Ohrmarken zur Kennzeichnung der Schweine, Schafe 
und Ziegen nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften des 
Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Ver
braucherschutz zum Verfahren der Kennzeichnung von 
Schweinen, Schafen und Ziegen und der Registrierung so
wie Kontrolle von Betrieben und für die Aufwendungen des 
Landeskontrollverbandes Waldsieversdorf e. V. für Regis
trierungen in der Schweinedatenbank; 

1.6 für Laboruntersuchungen im Rahmen eines vom Tierseu
chenbekämpfungsdienst des Landes Brandenburg bestätig
ten Planes zur Bekämpfung der Schweinesalmonellose nach 
Maßgabe der Leitlinien des Bundesministeriums für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten vom 5. Februar 1998 
(BAnz. Nr. 44 vom 5. März 1998, S. 2905) für ein Programm 

zur Reduzierung des Eintrages von Salmonellen durch 
Schlachtschweine in die Fleischgewinnung. 

2	 Übertragung der amtlichen Untersuchungen und Pro
benentnahmen 

Der Amtstierarzt kann gemäß § 2 Abs. 2 des Tierseuchenge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1261) praktizierende Tierärzte mit der Wahrneh
mung der amtlichen Untersuchungen, Impfungen und 
Probenentnahmen beauftragen. Die Auswahl der Tierärzte ob
liegt dem Amtstierarzt nach pflichtgemäßem Ermessen. 

3	 Höhe der Beihilfen 

Beihilfen in den Fällen der Nummer 1 werden in nachfol
gender Höhe gewährt: 

3.1 Blutprobenentnahmen (Rind/Schwein/Schaf/Ziege) 

Rind, Schaf, Ziege 

1. bis 10. Tier, je Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Euro 
11. bis 100. Tier, je Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Euro 
jedes weitere Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 Euro 

Mutterkuhbestand in Freilandhaltung 

1. bis 10. Tier, je Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 Euro 
11. bis 100. Tier, je Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Euro 
jedes weitere Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Euro 

Schwein 

1. bis 10. Tier, je Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Euro 
11. bis 30. Tier, je Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 Euro 
jedes weitere Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 Euro 

Bestandsbesuch einschließlich Wegegeld . . . 19,00 Euro 

3.2 Amtlich angeordnete Impfungen (ohne Impfstoff) gegen 
Maul- und Klauenseuche und Schweinepest 

je Rind, Schwein, Schaf, Ziege  . . . . . . . . . . . . 1,25 Euro 

3.3 Tuberkulinisierung 

Tuberkulinisierung (ohne Tuberkulin)

einschließlich Nachschau, Befundlisten . . . . 3,00 Euro

Bestandsbesuch einschließlich Wegegeld . . . 19,00 Euro


Bei Durchführung des Simultantests erhöht sich der Beihil
fesatz für die Tuberkulinisierung um 50 vom Hundert. 

3.4 Merzung von BHV1-Reagenten 

je Tier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 Euro 

3.5 Laboruntersuchungen zur Bekämpfung der Salmonellose 
beim Schwein in Höhe der nachgewiesenen Kosten; höchs
tens 500 Euro je Betrieb und Kalenderjahr. 
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4 Beihilfeberechtigte, Beihilfeverfahren 

4.1 In den Fällen der Nummern 1.1 bis 1.3 und 1.6 gewährt die 
Tierseuchenkasse auf Antrag Beihilfen an den Tierbesitzer. 
In den Fällen der Nummer 1.6 wird die Beihilfe für höchs
tens drei Jahre gewährt. Die sachliche Richtigkeit des An
trages ist durch den Amtstierarzt, in den Fällen der Num
mer 1.6 durch den Tierseuchenbekämpfungsdienst des Lan
des Brandenburg bestätigen zu lassen. 

4.2 Die dem Landeskontrollverband e. V. Waldsieversdorf in den 
Fällen der Nummer 1.1 Buchstabe b, c, f und g und Num
mer 1.5 entstandenen Kosten werden von der Tierseuchen
kasse erstattet. 

4.3 Die Tierseuchenkasse stellt den für Impfungen von Rindern 
gegen BHV1 gemäß Nummer 1.4 benötigten Impfstoff kos
tenlos zur Verfügung. Für Merzungen von BHV1-Reagenten 
gewährt die Tierseuchenkasse auf Antrag Beihilfen an den 
Tierbesitzer. Die sachliche Richtigkeit des Antrages ist 
durch den Amtstierarzt bestätigen zu lassen. 

4.4 Die Kosten der Ohrmarken für Schweine, Schafe und Ziegen 
zur Kennzeichnung gemäß Nummer 1.5 werden von der 
Tierseuchenkasse getragen. Die sachliche Richtigkeit der 
Rechnungen ist durch den Amtstierarzt bestätigen zu lassen. 

5 Kostenbeteiligung 

Das Land Brandenburg beteiligt sich an den der Tierseu
chenkasse gemäß Nummer 4 entstandenen Kosten im Rah
men verfügbarer Haushaltsmittel. 

6 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt der Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Um
weltschutz und Raumordnung zur Gewährung von Beihilfen 
für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämp
fung sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit vom 2. Feb
ruar 2004  (ABl. S. 150) außer Kraft. 

Umstufung von Teilabschnitten 
der Bundesstraßen im Bereich Jüterbog 

Bekanntmachung des Brandenburgischen 
Straßenbauamtes Wünsdorf 

Vom 15. November 2004 

Durch den Neubau der Ortsumgehung Jüterbog hat sich die Ver
kehrsbedeutung der B 101 und der B 102 auf den jeweiligen Teil
abschnitten auf Dauer geändert. 

Abstufung 

Gemäß § 2 Abs. 4 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 2003 (BGBl. I 
S. 286) werden mit Wirkung zum 1. Januar 2005 folgende Ab
schnitte von der Bundesstraße (B) zur Gemeindestraße abge
stuft: 

B 101 

- von km 5,363 Abschnitt 390 bis Netzknoten 4044 007 
(Herzberger Str.) mit einer Länge von 0,158 km 

- von Netzknoten 4044 007 bis km 0,838 Abschnitt 400 
(Herzberger Str.) mit einer Länge von 0,838 km 

- von Netzknoten 4044 004 bis Netzknoten 4044 002 Ab
schnitt 420 (Oberhag) mit einer Länge von 0,619 km 

- von Netzknoten 4044 003 bis Netzknoten 4044 002 Ab
schnitt 423 (Zinnaer Tor, Zinnaer Str., Planeberg) mit einer 
Länge von 0,539 km 

- von Netzknoten 4044 002 bis Netzknoten 4044 014 Ab
schnitt 430 (Zinnaer Vorstadt) mit einer Länge von 0,582 km 

- von Netzknoten 4044 014 bis Netzknoten 3944 007 Ab
schnitt 440 (Luckenwalder Str.) mit einer Länge von 0,505 km 

- von Netzknoten 3944 007 bis 1,120 Abschnitt 443 (Lucken
walder Str.) mit einer Länge von 1,120 km. 

Künftiger Straßenbaulastträger wird die Stadt Jüterbog. 

B 102 

- Von Netzknoten 4044 018 bis Netzknoten 4044 007 (Dah
mer Str.) mit einer Länge von 0,291 km. 

Künftiger Straßenbaulastträger wird die Stadt Jüterbog. 

Einziehung 

Folgende Teilstücke verlieren jede Verkehrsbedeutung einer öf
fentlichen Straße und werden zum gleichen Zeitpunkt nach § 2 
Abs. 5 FStrG eingezogen: 

B 101 

- der Abschnitt 390 von km 5,000 bis km 5,060 
- der Abschnitt 443 von km 1,120 bis km 1,265. 

Teileinziehung 

Folgendes Teilstück wurde auf eine Breite von 3,50 m zurück
gebaut: 

B 101 

- Abschnitt 390 (Herzberger Str.) von km 5,060 bis km 5,363. 

Künftiger Baulastträger wird die Stadt Jüterbog. 

Umbenennung 

Das Teilstück der B 115 Abschnitt 550 von km 10,900 bis 
km 11,850 wird zur B 102 umbenannt. 
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Vom vorhandenen Netzknoten 4044 012 bis zum neuen Netz
knoten 4044 017 erhält die B 102 einen neuen durchgehenden 
Abschnitt 195 mit einer Länge von 3,092 km. 

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Branden
burgischen Straßenbauamt Wünsdorf, Hauptallee 116/4, zu den 
üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 

Diese Verfügung gilt eine Woche nach der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Brandenburgischen Straßenbauamt 
Wünsdorf, Hauptallee 116/4, 15838 Wünsdorf einzulegen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des 
Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn 
der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 

Zulassung von Prozessagenten bei den Gerichten 
der Sozialgerichtsbarkeit des Landes Brandenburg 

Bekanntmachung des Präsidenten 
des Landessozialgerichts für das Land Brandenburg 

Vom 18. November 2004 

Gemäß § 73 des Sozialgerichtsgesetzes und § 157 Abs. 3 der Zi
vilprozessordnung wurde folgender Rentenberater in dem Um
fang seiner Zulassung als Rentenberater nach Artikel 1 § 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Rechtsberatungsgesetzes, die auf das Ge
biet der gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt ist, zum 
mündlichen Verhandeln vor den Gerichten der Sozialgerichts
barkeit des Landes Brandenburg zugelassen: 

Herr Rentenberater 
Lothar Simmes 
Neukölner Straße 37 
46147 Oberhausen. 

Bildung des gemeinschaftlichen Fischereibezirkes 
„Großer Wünsdorfer See“ in der Stadt Zossen 

Bekanntmachung des Landrates 
des Landkreises Teltow-Fläming 

Vom 10. November 2004 

Der Landrat des Landkreises Teltow-Fläming bildet gemäß § 23 
des Fischereigesetzes für das Land Brandenburg (BbgFischG) 
vom 13. Mai 1993 (GVBl. I S. 178), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 5. Juni 2001 (GVBl. I S. 93), den gemeinschaft
lichen Fischereibezirk über die Gewässerfläche „Großer Wüns
dorfer See“ in der Stadt Zossen. 

Insgesamt beträgt die Wasserfläche des Fischereibezirkes: 
1.780.600 m2 (178,06 ha). 

Der gebildete Fischereibezirk „Großer Wünsdorfer See“ betrifft 
Fischereiberechtigte/Eigentümer der folgenden Gewässerflä
chen: 

Gemarkung Wünsdorf, Flur 5, Flurstücke 195 und 298. 

Die Bildung wird gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3 BbgFischG im 
Amtsblatt für Brandenburg bekannt gemacht. 

Bildung des gemeinschaftlichen Fischereibezirkes 
„Gottower See“ in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 

Bekanntmachung des Landrates 
des Landkreises Teltow-Fläming 

Vom 10. November 2004 

Der Landrat des Landkreises Teltow-Fläming bildet gemäß § 23 
des Fischereigesetzes für das Land Brandenburg (BbgFischG) 
vom 13. Mai 1993 (GVBl. I S. 178), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 5. Juni 2001 (GVBl. I S. 93), den gemeinschaft
lichen Fischereibezirk über die Gewässerfläche „Gottower See“ 
in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. 

Insgesamt beträgt die Wasserfläche des Fischereibezirkes: 
58.338 m2 (5,834 ha). 

Der gebildete Fischereibezirk „Gottower See“ betrifft Fischerei-
berechtigte/Eigentümer der folgenden Gewässerflächen: 

Gemarkung Dümde, Flur 1, Flurstücke 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,

1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 

Gemarkung Gottow, Flur 3, Flurstücke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13/1,

14, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90/1, 91, 198.


Die Bildung wird gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3 BbgFischG im 
Amtsblatt für Brandenburg bekannt gemacht. 
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